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RS Vwgh 1997/7/9 96/13/0183
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1997

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §33 Abs1;

VwGG §61;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0707/53 B 29. Mai 1953 RS 1

Stammrechtssatz

Wenn das Verfahren über eine Beschwerde einzustellen ist, dann erübrigt es sich, auf das Ansuchen um Gewährung

der Verfahrenshilfe einzugehen.

Schlagworte

Zurückziehung
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